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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug

aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020:

zu 4.1 Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der Namensvergabe fur
die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke
Vorlage: VII/2019/00754

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieft die ,Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fur die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke*
(Anlage).

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollfihrer



&® | halle

%

Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.1.1 Anderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage
VI1/2019/00754 ,,Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fiir die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen
und Bauwerke*
Vorlage: VII/2020/01338

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlielt die ,Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fur die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke*
(Anlage) mit folgendem Zusatz:

§6
Existieren fiur die betroffenen Einrichtungen Rate, Beirate oder sonstige
Interessenvertretungen, so ist jedem bzw. jeder einzelnen die Mdoglichkeit zur

Einreichung eines konkurrierenden Vorschlages zur Namensvergabe zu eréffnen.
Diese sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben und dort einzeln abzustimmen.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollftihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.1.2 Anderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten zur Verfahrensweise
der Stadt Halle (Saale) bzgl. der Namensvergabe fiur die der
Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke
(VI1/2019/00754)
Vorlage: VII/2020/01341

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlaqg:

Der Stadtrat beschliet die ,Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fur die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke"
(Anlage) mit folgenden Anderungen:

§2
Erfolgt die Benennung mit einem Personennamen, ist besonderes Augenmerk auf die
Integritat der jeweiligen Personlichkeit aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport
oder Gesellschaft in Anerkennung ihrer Verdienste fur die Allgemeinheit zu richten. Zur
Feststellung der Integrltat erstellt d|e Stadtverwaltung eine Stellungnahme Weibliche
- Alle

Personen werden unabhanglg von |hrem Geschlecht glelchranglg beruckS|cht|gt.

Zur Unterstutzung der Namensfindung fuhrt die Stadtverwaltung eine Vorschlagsliste von
Personennamen, auf die zuriickgegriffen werden kann. Die dort aufgeflihrten Namen wurden
Uberprift und eine fachliche Stellungnahme erstellt. Die Reihenfolge entspricht keiner
Prioritatenfestlegung und es kann kein Anspruch auf Umsetzung abgeleitet werden.

§3
Die Umbenennung einer Stralle, eines Weges/Platzes, einer bereits vorhandenen
Einrichtung oder eines Bauwerkes sollte nur dann erfolgen, wenn eir—pelitisch—nicht
tragbarerName-vorliegt-eder die Umbenennung von einem grof3en Allgemeininteresse ist.
Namen im 6ffentlichen Raum kdnnen zum Teil auch Stadthistorie oder Architekturgeschichte
widerspiegeln. Eine Umbenennung ist daher nicht automatisch dann vorzunehmen, wenn der
urspringliche ortliche Bezug fur die Namensgebung weggefallen ist.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollfiihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.1.3 Anderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur
Beschlussvorlage "Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fiir die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen
und Bauwerke (VI1/2029/00754)
Vorlage: VII/2020/01467

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

Der 81 der Anlage zur Beschlussvorlage wird wie folgt geandert:

Entsprechend der Zustandigkeitsordnung der Ausschisse des Stadtrates der Stadt Halle
(Saale) besitzt der Kulturausschuss die Empfehlungsrechte fir die Benennung von Stral3en,
Wegen und Platzen. Erganzend soll auch die Namensvergabe von Einrichtungen und
Bauwerken im Kulturausschuss vorberaten werden.

Hiervon abweichend erfolgt die Vorberatung von Namensvergaben fir die
Kindertagesstatten des Eigenbetriebes KITA im Jugendhilfeausschuss.

Handelt es sich um die Benennung eines Schulgebaudes, erfolgt ein
Namensvorschlag durch die Gesamtschulkonferenz, welcher im Bildungsausschuss
vorberaten wird.

AbschlielRend entscheidet der Stadtrat.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollftihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.1.4 Anderungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN zur
Beschlussvorlage Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der
Namensvergabe fiir die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen
und Bauwerke; VI1/2019/00754
Vorlage: VII/2020/01469

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

1. Die Uberschrift wird geandert und erhalt folgende Fassung:

Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) zur Verfahrensweise bzgl. der Namensvergabe fir
die der Offentlichkeit gewidmeten Einrichtungen, urd Bauwerke und Strafen zur
Beschlussvorlage VI1/2019/00754

2. Die Praambel wird geandert und erhalt folgende Fassung:

Praambel
Diese Regelung dient der Festlegung des Verfahrens zur Benennung Vergabe von Namen
hinsichtlich der Offentlichkeit gewidmeter Einrichtungen, Bauwerke und StraRen in der Stadt
Halle (Saale). Die Berennung Namensvergabe orientiert sich an regionalen Gegebenheiten,
naturkundlichen Motivgruppen sowie Uberregional bedeutenden geografischen und
historischen Themen erientieren oder kann unter bestimmten Voraussetzungen mit einem
Personennamen erfolgen.

3. Paragraph 1 wird gedndert und erhalt folgende Fassung:

§ 1 Zustandigkeit
Entsprechend der Zustandigkeitsordnung der Ausschiisse des Stadtrates der Stadt Halle
(Saale) besitzt der Kulturausschuss die Empfehlungsrechte fur die Benennung von Stralen,
Wegen und Platzen. Ergdnzend soll auch die Namensvergabe von Einrichtungen und
Bauwerken im Kulturausschuss vorberaten werden. Abschlieend entscheidet der Stadtrat.
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Bei Namensvergaben fiur Schulgebdaude und Kindertagesstatten in stadtischer
Tragerschaft werden Initiativen zur Namensvergabe vor deren Einbringung in den
Kulturausschuss im Bildungsausschuss bzw. im Betriebsausschuss
Kindertagesstatten vorberaten.

4. Paragraph 2 wird gedndert und erhélt folgende Fassung:

§ 2 Benennung

Erfolgt die Benennung mit einem Personennamen, ist besonderes Augenmerk auf die
Integritat der jeweiligen Personlichkeit aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport
oder Gesellschaft in Anerkennung ihrer Verdienste fur die Allgemeinheit zu richten. Zur
Feststellung der Integritat erstellt die Stadtverwaltung eine Stellungnahme. eibliche
Rersonlichkeiten  sollen—gleichrangig—zo—mannlichen—berbicksichtigt—werden:  Weibliche
Personen sowie Personen vom Geschlecht divers sollen aufgrund der bestehenden
Unterreprasentanz grundsatzlich vorrangig zu mannlichen beriicksichtigt werden.
Benennungen erfolgen grundsatzlich nur mit Namen bereits verstorbener Personen.
Ein dreijahriger zeitlicher Abstand zwischen dem Ableben der Person und einer
Verwendung ihres Namens ist zu wahren. Auf die Bezeichnung der Titel ist zu
verzichten.

Zur Unterstutzung der Namensfindung fuhrt die Stadtverwaltung eine Vorschlagsliste von
Personennamen, auf die zuriickgegriffen werden kann. Die dort aufgefiihrten Namen wurden
Uberprift und eine fachliche Stellungnahme erstellt. Die Reihenfolge entspricht keiner
Prioritatenfestlegung und es kann kein Anspruch auf Umsetzung abgeleitet werden.

Neue Vorschlage kénnen von der Birgerschaft oder Kommunalpolitik eingebracht
werden. Diese werden durch die Verwaltung gepruft, eine fachliche Stellungnahme
wird erstellt. Personen, die fur eine Ehrung als wurdig befunden wurden, werden in die
Vorschlagsliste aufgenommen. Sofern die Vorschlagsliste um Personennamen erganzt
wurde, erfolgt in der jeweils folgenden Sitzung des Kulturausschusses eine
Information Gber den aktuellen Stand.

5. Paragraph 3 wird geandert und erhdlt folgende Fassung:

§ 3 Umbenennung

Die Umbenennung einer Stral’e, eines Weges/Platzes, einer bereits vorhandenen
Einrichtung oder eines Bauwerkes sollte nur dann erfolgen, wenn ein politisch nicht tragbarer
Name vorliegt, die Ordnung und Sicherheit geféahrdet oder die Umbenennung von einem
groBen Allgemeininteresse ist. Namen im o6ffentichen Raum kodnnen zum Teil auch
Stadthistorie oder Architekturgeschichte widerspiegeln. Eine Umbenennung ist daher nicht
automatisch dann vorzunehmen, wenn der urspringliche ortliche Bezug fir die
Namensgebung weggefallen ist. Umbenennungen erfolgen grundséatzlich nur mit Namen
bereits verstorbener Personen. Ein dreijdhriger zeitlicher Abstand zwischen dem
Ableben einer Person und einer Verwendung ihres Namens ist zu wahren. Auf die
Bezeichnung der Titel ist zu verzichten. Fir Umbenennungen kénnen Namen der in 8 2
genannten Vorschlagsliste der Verwaltung verwendet werden.

6. Paragraph 4 wird geandert und erhalt folgende Fassung:
§ 4 zusatzliche Grundsatze firdie der Namensvergabe fur Stral3en

Es sind nur die StraBen, Wege und Platze zu benennen, die postalische Bedeutung haben,
die als Orientierungshilfe wichtig sind oder als Ortsverbindungswege fungieren. Ful3-, Rad-
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und Wanderwege erfillen in der Regel nicht diese Kriterien und werden nur in
Ausnahmeféallen benannt.

Die Lange der StraRennamen ist mit 25 Zeichen incl. Bindestrich und Leerzeichen begrenzt.
Von einer StralRenbenennung ausgeschlossen werden:

e Grundungsmitglieder von Vereinen oder Vereinsvorsitzende mit Bezug auf ihre
Vereinstatigkeit,

e Reprasentanten von Unternehmen, ausgenommen regionale Griinder- und
Erfinderpersonlichkeiten und

o tatige Firmen, Gesellschaften und Einrichtungen.

Davon kann abgewichen werden, wenn Leistungen zugrunde liegen, die die
Stadtentwicklung mafigebend geprégt haben.

7. Paragraph 5 wird geandert und erhalt folgende Fassung:

§ 5 Antragsrecht flr Stadtrate
Diese Verfahrensweise greift nicht in das grundsatzliche Recht jedes Mitglieds des
Stadtrates ein, einen eigenen Antrag zu einer Benennung zu stellen und hier eigene
Vorschlage zu unterbreiten. Diese Namensvorschlage werden wie unter § 2 beschrieben
durch die Verwaltung gepruft.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollfihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.2 Baubeschluss fur die barrierefreie Sanierung der AuRenanlagen zur
Berufsbildenden Schule lll ,,Johann Christoph von Dreyhaupt®,
Harzgeroder Stral3e 63-65, 06124 Halle (Saale)
Vorlage: VII/2020/01117

Abstimmungsergebnis: keine Abstimmung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschliel3t die barrierefreie Sanierung der Aul3enanlagen zur Berufshildenden
Schule Il ,Johann Christoph von Dreyhaupt®, Harzgeroder Stralle 63-65, 06124 Halle
(Saale).

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollfihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.3 Baubeschluss fur die barrierefreie Sanierung der AuRenanlagen zur
Grundschule Auenschule, Theodor-Neubauer-Stral3e 14, 06130 Halle
(Saale)
Vorlage: VII/2020/01118

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschlie3t die barrierefreie Sanierung der Auflenanlagen zur Grundschule
Auenschule, Theodor-Neubauer-Straf3e 14, 06130 Halle (Saale).

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollftihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom

30.06.2020

zu 4.4

Zweite Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle
(Saale) fur die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 - allgemeinbildende
Schulen

Vorlage: VII/2020/00841

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieRt die Zweite Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt
Halle (Saale) fur allgemeinbildende Schulen fir die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 (Vorlage
Nr. V1/2018/03930) mit folgenden Punkten:

Beschlusspunkt 1:

a)

b)

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Standort Liebenauer StraRe 152, 06110
Halle (Saale) fir eine Erweiterung der Grundschule Johannesschule auf insgesamt
sechs Zige zu entwickeln.

Der Stadtrat bestatigt die gemal Anlage 1 vorgeschlagenen
Schulbezirksmodellierungen unter Einbezug der Schulbezirke der Grundschulen ,Am
Ludwigsfeld“, Auenschule, ,August Hermann Francke®, Diesterweg, Glaucha,
Johannesschule, Kanena/Reideburg, Neumarkt, Stidstadt und ,UIrich von Hutten. Die
Schulbezirksveranderungen sind dem Stadtrat im Rahmen einer Anderungssatzung
der Schulbezirkssatzung bis spatestens 30.06.2021 zur Beschlussfassung
vorzulegen.

Beschlusspunkt 2:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Bedingungen fir eine finfzlgige Grundschule am
Standort Trakehner Stral3e 1, 06124 Halle (Saale) zu schaffen. Die notwendigen baulichen
Malnahmen sowie der Umzug der Grundschule ,Rosa Luxemburg“ an diesen Standort sind
bis spatestens Schuljahresbeginn 2025/26 abzuschlieRen.
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Beschlusspunkt 3:
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Kapazitaten fir den gestiegenen Bedarf an Integrierten
Gesamtschulen bis spatestens zum Schuljahresbeginn 2026/27 sicherzustellen. Als
MalRnahmen werden verfolgt:
a) die Schaffung von Schulplatzen an der ,Marguerite Friedlander-Gesamtschule® im
Umfang von zwei weiteren Zigen auf insgesamt sechs Ziige (zuvor vier Zuge).
b) die Schaffung von Schulplatzen an der Dritten Integrierten Gesamtschule im Umfang
von zwei weiteren Zigen auf insgesamt sechs Ziige (zuvor vier Zige).
c) die Eroffnung einer vierten Integrierten Gesamtschule mit fiinf Zigen am Standort
Grasnelkenweg 16, 06120 Halle (Saale).

Beschlusspunkt 4:
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis zum Il. Quartal 2021 Ldsungen fiir den gestiegenen
Raumbedarf an der Gemeinschaftsschule Kastanienallee zu entwickeln.

Beschlusspunkt 5:
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Kapazitaten fiir den gestiegenen Bedarf Gymnasien
sicherzustellen. Als MaRnahmen werden verfolgt:

a) die Schaffung von Schulplatzen am Giebichenstein-Gymnasium ,Thomas Muintzer*
im Umfang von einem weiteren Zug auf insgesamt finf Zlge (zuvor vier Zige) unter
Einbeziehung des Standortes Rainstral3e 19, 06114 Halle (Saale)

b) die Schaffung von Schulplatzen am Christian-Wolff-Gymnasium im Umfang von
einem weiteren Zug auf insgesamt funf Ztige (zuvor vier Zlige)

c) die Eréffnung eines neuen Gymnasiums mit vier Zligen im Stadtgebiet.

Ldsungen sind im Il. Quartal 2021 dem Stadtrat vorzulegen.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollftihrer
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Stadt Halle (Saale) 12.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses vom
30.06.2020

zu 4.5 Dritte Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle
(Saale) fur die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 - allgemeinbildende
Schulen
Vorlage: VI1/2020/01420

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschliel3t die Dritte Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt
Halle (Saale) fur allgemeinbildende Schulen fir die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 (Vorlage
Nr. V1/2018/03930) mit folgendem Punkt:

Die Fusion der Grundschulen am Zollrain und ,Wolfgang Borchert® erfolgt zum Schuljahr

2020/21 am Standort Wolfgang-Borchert-Stral3e 40/42, 06126 Halle (Saale). Der Name
lautet Grundschule Westliche Neustadt.

F.d.R.

Maik Stehle
stellv. Protokollfihrer



	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschlußvorschlag
	Beschluß

